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TEXT - TEIL B - 
 
Textliche Festsetzungen 
 
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und 
baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Bauge-
setzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 
 
 
1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §§ 1-15 BauNVO) 
 
1.1  Allgemeine Wohngebiete (WA) (§ 4 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO) 

Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie Schank- und Speise-
wirtschaften sind unzulässig. 

 
Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind 
unzulässig: 
1. Gartenbaubetriebe, 
2. Tankstellen. 
 

1.2  Stellplätze, Garagen und überdachte Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 
22 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO) 
Mit Ausnahme der Bauflächen WA1 und WA4 müssen Stellplätze, Garagen und 
überdachte Stellplätze einen Abstand von mindestens 5,00 m zur öffentlichen 
Verkehrsfläche haben. 

 
Auf dem Grundstück der Baufläche WA4 sind Stellplätze, Garagen und über-
dachte Stellplätze nur innerhalb des als Gemeinschaftsstellplatz festgesetzten 
Bereiches zulässig. 
 
Auf den Grundstücken der Baufläche WA1sind Stellplätze, Garagen und über-
dachte Stellplätze nur bis zu einem Abstand von 50 m von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche der Bahnstraße aus gemessen zulässig. 
 
Für Baugrundstücke mit Einzel- und Doppelhausbebauung ist nur eine Grund-
stückszufahrt je Wohneinheit zulässig. Die maximale Breite beträgt 4,00 m. 
 
Auf den Grundstücken im WA2 dürfen für die Nutzung durch eine Einrichtung 
zur Betreuung von Kindern ausnahmsweise maximal 5 Stellplätze ohne Min-
destabstand zur öffentlichen Verkehrsfläche errichtet werden. 

 
1.3  Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m.§ 14 BauNVO) 

In Vorgartenbereichen sind bauliche Anlagen, die Gebäude sind, unzulässig. 
Der Vorgartenbereich ist ein 3,00 m breiter Streifen auf dem Grundstück, ge-
messen ab der Straßenbegrenzungslinie bzw. Grenze zur Verkehrsfläche mit 
besonderer Zweckbestimmung.  

 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §§ 16-21a) 
 
2.1  Höhenlage baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

Die maximale Gebäudehöhe hat als Bezugspunkt die Oberkante des Erdge-
schossfertigfußbodens.  

 
Die Höhenlage der Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens der baulichen 
Anlagen darf nicht mehr als 0,40 m über dem jeweils zugehörigen, der erschlie-
ßungsseitigen Gebäudekante nächstgelegenen Höhenbezugspunkt liegen. Die-
se jeweiligen Bezugspunkte sind grundstücksbezogen innerhalb der öffentli-
chen Verkehrsfläche in der Planzeichnung entsprechend festgesetzt (z. B. 
30,22 m NHN). 

 
 
3. Größe der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

In dem allgemeinen Wohngebiet sind die Mindestgrößen der Baugründstücke 
bei Einzelhäusern mit 550 m² und bei Doppelhäusern mit 700 m² (350 m² je 
Wohneinheit) festgesetzt. 

 
 
4. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 

Zum Schutz der Wohn- und Büronutzungen werden für Neu-, Um- und Ausbau-
ten die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 (Juli 2016) und der 
Entwürfe zu den 1. Änderungen (Januar 2017) entsprechend den nachfolgen-
den Abbildungen festgesetzt. 
 
Zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung des Gebäudes in den nicht 
nur vorübergehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen sind 
die Anforderungen an das resultierende Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109 
und der Entwürfe zu den 1. Änderungen (Januar 2017) zu ermitteln. 
 
Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich bei Neu-, 
Um- und Ausbauten für Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen 
vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere ge-
eignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise sichergestellt werden 
kann und die Anforderungen an das resultierende Schalldämmmaß gemäß den 
ermittelten und ausgewiesenen Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 erfüllt wer-
den. 
 
Befestigte Außenwohnbereiche wie Terrassen, Balkone und Loggien sind bis zu 
einem Abstand von 81 m gemessen von der Straßenmitte der Bahnstraße in-
nerhalb möglicher ebenerdiger Außenwohnbereiche und bis zu einem Abstand 
von 129 m gemessen von der Straßenmitte der Bahnstraße innerhalb möglicher 
Außenwohnbereiche in den Obergeschossen nur in geschlossener Gebäude-
form zulässig. Offene Außenwohnbereiche sind ausnahmsweise auch dann zu-
lässig, wenn mit Hilfe einer Immissionsprognose nachgewiesen wird, dass in 
der Mitte des jeweiligen Außenwohnbereichs der Orientierungswert für allge-
meine Wohngebiete tags um nicht mehr als 3 dB(A) überschritten wird. 
 
Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im 
Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen 
Lärmbelastung geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren. 
 
Abbildung 1: maßgeblicher Außenlärmpegel für schutzbedürftige Räume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: maßgeblicher Außenlärmpegel für Räume, die überwiegend zum 
Schlafen genutzt werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  Gestalterische Festsetzungen (§ 84 LBO) 
 
5.1  Dacheindeckung 

Dacheindeckungen mit hochglänzenden Oberflächen sind unzulässig, ausge-
nommen hiervon sind Sonnenkollektoren und Anlagen für Photovoltaik. 
 

5.2  Doppelhäuser 
Doppelhäuser sind als gestalterische Einheit bezüglich Material und Farbe aus-
zubilden. Die Farbe der Dacheindeckung bei Doppelhäusern muss einheitlich 
sein.  

 
5.3 Stellplatzanlagen 

Die Gemeinschaftsstellplatzanlage (Baufläche 4) ist hinsichtlich Materialien, 
Farben sowie Ausstattung als einheitliche Gruppe zu gestalten und dauerhaft 
zu erhalten. Je 4 Stellplätze ist mindestens ein standortgerechter Laubbaum 
gemäß Artenliste (s. Begründung) mindestens in der Qualität Hochstamm, 3 x 
v, Stammumfang 16 - 18 cm zu pflanzen, auf Dauer in seiner arttypischen 
Wuchsform zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. 

  
 

6.  Grünordnerische Festsetzungen (§§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25, 25a  BauGB) 
 
6.1 Bäume auf privaten Grundstücken 

Auf jedem Grundstück ist mindestens ein standortgerechter heimischer Laub-
baum gemäß Artenliste (s. Begründung) mindestens in der Qualität Hoch-
stamm, 3 x v, Stammumfang 14-16 cm, zu pflanzen, auf Dauer in seiner arttypi-
schen Wuchsform zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.  
Ausgenommen von dieser Festsetzung ist die Baufläche 4. 
 

6.2 Baumstandorte in öffentlichen Verkehrsflächen 
Die in der Planzeichnung festgesetzten Bäume in den öffentlichen Verkehrsflä-
chen sind als standortgerechte Laubbäume gemäß Artenliste (s. Begründung) 
mindestens in der Qualität Hochstamm, 3 x v, Stammumfang 18-20 cm, zu 
pflanzen, auf Dauer in ihrer arttypischen Wuchsform zu erhalten und bei Ab-
gang gleichartig zu ersetzen. Das Volumen des durchwurzelbaren Raumes 
muss mindestens 12 m³ betragen. Die Wurzelräume sind von Ver- und Entsor-
gungseinrichtungen freizuhalten. Die Baumscheiben sind mit einer Vegetati-
onsdecke zu versehen. Die Baumstandorte können in Abstimmung mit der 
Bauverwaltung der Stadt Quickborn an die Erfordernisse der Erschließungspla-
nung angepasst werden. 

 
6.3 Baumerhalt 

Die festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft in ihrer arttypischen Wuchsform 
zu erhalten und bei Abgang gleichartig mindestens in der Qualität Hochstamm, 
3 x v, Stammumfang 14-16 cm zu ersetzen. 
Innerhalb der Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sind zum Schutz der Wurzelbereiche der Bäume Abgrabungen,  

 Geländeaufhöhungen, Versiegelungen sowie Leitungen unzulässig. 

6.4 Einfriedungen 
Einfriedungen zur öffentlichen Verkehrsfläche und zu öffentlichen Grünflächen 
sind nur als lebende Hecken aus heimischen Laubgehölzen gemäß Artenliste 
(s. Begründung) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Höhe zur öffentli-
chen Verkehrsfläche darf max. 1,50 m betragen. Zusätzlich ist auf der Grund-
stücksinnenseite der Hecke ein Zaun bis 1,5 m Höhe zulässig. Alternativ sind 
zur öffentlichen Verkehrsfläche auch Natursteinmauern bis zu einer Höhe von 
0,70 m zulässig. 

 
6.5 Versickerung 

Das auf Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist auf den Grund-
stücken über Mulden zu versickern. Das Oberflächenwasser der öffentlichen 
Verkehrsflächen ist größtenteils über unterirdische Zuleitungen in öffentlichen 
Versickerungsanlagen in den mit M 2 gekennzeichneten Flächen zu sammeln. 
Außerdem wird ein Teil des Oberflächenwassers über eine Rigole mit Spei-
cherblöcken zur Versickerung gebracht, nachdem es zuvor durch einen Lamel-
lenklärer gereinigt wurde. 
 

6.6 Versiegelung 
 Stellplätze und Erschließungsflächen auf privatem Grund sowie Grundstückszu-

fahrten sind mit wasser- und luftdurchlässigem Aufbau mit einem Abflussbei-
wert von maximal 0,7 herzustellen. Eine Befestigung, die die Wasser- und Luft-
durchlässigkeit des Bodens wesentlich mindert, wie Betonunterbau, Fugenver-
guss, Asphaltierung und Betonierung ist nicht zulässig. 
 

6.7 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft  

  
 M1 
 Die in der Planzeichnung mit M1 gekennzeichneten öffentlichen Flächen für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft dienen dem Knickerhalt und der Entwicklung von Knickschutzstreifen als 
artenreiche Gras- und Staudenfluren. Lücken im Knick sind durch Nachpflan-
zung von standortgerechten heimischen Gehölzen gemäß Artenliste (s. Be-
gründung) zu schließen. Der Knickschutzstreifen ist von jeglicher Nutzung frei-
zuhalten und höchstens extensiv zu pflegen. Knicks sind gemäß § 30 
BNatSchG i. V. mit § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG geschützt. 

 
 M2 

Auf den in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichneten öffentlichen Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft (Versickerungsbecken und -mulden) ist im Böschungsbereich Trockenra-
sen zu entwickeln. 

7. Ausgleichsmaßnahmen 
 
7.1 Externe Ausgleichsflächen 

Als externe Ausgleichsflächen für die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Bo-
den werden folgende Flächen aus dem Ökokonto der Stadt Quickborn in Ansatz 
gebracht: 

 Externe Ausgleichsfläche „Himmelmoor Süd“ [A1] 
Gemarkung Himmelmoor, Flur 3, Flurstück 89/2, 88 (teilweise) 
Aus diesem Ökokonto werden 5.959 m² in Ansatz gebracht.  
Entwicklungsziele: 

- Grünlandextensivierung in Form einer Beweidung 
- Grabenanstau 

 
 Externe Ausgleichsfläche „Pinnauniederung südlich Rückhaltebecken“ [A2] 

Gemarkung Quickborn, Flur 27, Flurstücke 51/0, 53/1, 94/0 
Aus diesem Ökokonto werden 4.328 m² in Ansatz gebracht.  
Entwicklungsziel: Grünlandextensivierung 

 
 Externe Ausgleichsfläche „Pinnauniederung südlich Golfplatz“ [A3] 

Gemarkung Quickborn, Flur 41, Flurstück 43/1 
Aus diesem Ökokonto werden 2.864 m² in Ansatz gebracht.  
Entwicklungsziel auf der bisherigen Ackerfläche: 
Anlage von Extensivgrünland 

 
7.2 Knickersatz 

Der erforderliche Knickersatz in einer Länge von 91 m erfolgt auf externen Aus-
gleichsflächen. Es werden Poolflächen der Landwirtschaftskammer von einer 
Knickneuanlage in Hohenlockstedt, Gemarkung „Hungriger Wolf-Brücken“, Flur 
15, Flurstück 25 in Anspruch genommen. Dazu ist eine entsprechende Verein-
barung zwischen der Landwirtschaftskammer und dem Ausgleichspflichtigen 
geschlossen worden. 

 
 
8. Nachrichtliche Übernahmen 
 
8.1 Wasserschutzgebiet Zone III 

Der Bebauungsplan Nr. 104 Teil B liegt in der Zone III des Wasserschutzge-
biets Quickborn. 
 
Der Einbau von auswasch- oder auslaugbaren wassergefährdenden Materialien 
(z.B. Recyclingmaterial, Bauschutt) ist in der Schutzzone III verboten. Verwen-
detes Material muss den Anforderungen der Zuordnungsklasse Z 0 des Regel-
werks 20 der LAGA (Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minerali-
schen Reststoffen/Abfällen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) entsprechen. 
Vor dem Einbau solcher Materialien ist daher eine Abstimmung mit der unteren 
Wasserbehörde erforderlich und die entsprechenden Unbedenklichkeitsnach-
weise des Materials (Zertifikate bzw. Laboranalysen) sind der Wasserbehörde 
des Kreises Pinneberg vor dem Einbau vorzulegen. 

 
Die Verwendung von wassergefährdenden Betonzuschlagstoffen ist unzulässig. 

 
Für Baumaßnahmen an Straßen ist die „Richtlinie für bautechnische Maßnah-
men an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag Ausgabe 2002)“ einzuhal-
ten. 

 
Bei der Verlegung von Abwasserleitungen und -kanälen im Wasserschutzgebiet 
ist die DIN EN 1610 und das ATV Arbeitsblatt A 142 zu beachten. 
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4. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 104 B, bestehend aus der Planzeichnung 
 (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom              
 04.09.2017 bis 04.10.2017 während folgender Zeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 öffentlich ausgelegen: montags, dienstags und donnerstags von 8.30-12.00 Uhr 
 und 14.00-15.30  Uhr, mittwochs von 8.30-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, freitags 
 von 8.30-12.00 Uhr. 
 Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während 
 der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift 
 abgegeben werden können, am 25.08.2017 im Quickborner Tageblatt und am 
 25.08.2017 durch Bereitstellung im Internet sowie am 24.08.2017 durch Aushang 
 an der Bekanntmachungstafel neben dem Haupteingang des Rathauses, 
 Rathausplatz 1, ortsüblich bekannt gemacht.  
 
5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung 
 berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 27.07.2017 zur Abgabe 
 einer Stellungnahme aufgefordert. 
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 Quickborn, den 01.02.2018         gez. Köppl 
           Der Bürgermeister  

6. Der katastermäßige Bestand am 07.03.2017 sowie die geometrischen 
 Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kiel, den 24.01.2018          gez. Jeß 
        Öff. best. Vermessungsingenieur 
            Vermessungsbüro Wulf Jeß 
 
7. Die Ratsversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der 
 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 18.12.2017 geprüft.  
 Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 
 
8. Die Ratsversammlung hat den Bebauungsplan Nr. 104 B, bestehend aus der 
 Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am 18.12.2017 als Satzung  
 beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt. 
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 Quickborn, den 01.02.2018         gez. Köppl 
           Der Bürgermeister  
          
9. Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 104 B, bestehend aus der  
 Planzeichnung  (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt  
 und ist bekannt zu machen. 
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 Quickborn, den 01.02.2018         gez. Köppl 
           Der Bürgermeister  
          
10. Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 104 B durch die Ratsversammlung und 
 die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung 
 auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen 
 werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 08.02.2018 im 
 Quickborner Tageblatt und durch Bereitstellung im Internet sowie am 07.02.2018 
 durch Aushang an der Bekanntmachungstafel neben dem Haupteingang des 
 Rathauses, Rathausplatz, ortsüblich bekannt gemacht worden.  
 In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von  Verfahrens- 
 und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich 
 ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, 
 Entschädigungsansprüche  geltend zu machen und das Erlöschen dieser 
 Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des  
 § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen.  
 Die Satzung ist mithin am 09.02.2018 in Kraft getreten. 
  
       
     
       Siegelabdruck 
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 Quickborn, den 12.02.2018         gez. Köppl 
           Der Bürgermeister  
          

Verfahrensvermerke: 
 
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Ratsversammlung vom 
 03.07.2014. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist  
 durch Abdruck in der Ausgabe des Quickborner Tageblattes vom 12.09.2014  
 sowie durch Bereitstellung im Internet am 12.09.2014 und durch Aushang an der 
 Bekanntmachungstafel neben dem Haupteingang des Rathauses, Rathausplatz 1 
  am 12.09.2014 erfolgt.  
  
2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
 wurde am 30.09.2014 durchgeführt. 
 
3. Die Ratsversammlung hat am 17.07.2017 den Entwurf des Bebauungsplanes  
 Nr. 104 B mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 
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A1 Externe Ausgleichsfläche "Himmelmoor Süd"
Gemarkung Himmelmoor, Flur 3, Flurstück 89/2, 88 (teilweise)
Aus diesem Ökokonto werden 5.959 m² in Ansatz gebracht.
Entwicklungsziele:
- Grünlandextensivierung in Form einer Beweidung
- Grabenanstau

Lagepläne der externen
Ausgleichsflächen

A2 Externe Ausgleichsfläche „Pinnauniederung südlich Rückhaltebecken“
Gemarkung Quickborn, Flur 27, Flurstücke 51/0, 53/1, 94/0
Aus diesem Ökokonto werden 4.328 m² in Ansatz gebracht.
Entwicklungsziel:
- Grünlandextensivierung

A3 Externe Ausgleichsfläche „Pinnauniederung südlich Golfplatz“
Gemarkung Quickborn, Flur 41, Flurstück 43/1
Aus diesem Ökokonto werden 2.864 m² in Ansatz gebracht.
Entwicklungsziel:
- auf der bisherigen Ackerfläche: Anlage von Extensivgrünland

RRB

8.2 Archäologische Kulturdenkmäler 
Werden während der Erdarbeiten Kulturdenkmale entdeckt oder gefunden, ist 
dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentüme-
rin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks 
oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder 
den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zum Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 
2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem 
Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen 
von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ab-
lauf von vier Wochen seiner Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 
Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit. 

 
8.3 Richtfunktrassen 

Für die das Plangebiet kreuzenden Richtfunkverbindungen gelten folgende ho-
rizontal und vertikal verlaufenden Schutzbereiche: 

Link 11EM1088 (E-Plus) 
 max. Bauhöhe 33 m 
 Schutzstreifen um die Mittellinie des Links +/- 4 m (Trassenbreite) 

Link 11EM1100 (E-Plus) 
  max. Bauhöhe 28 m 
 Schutzstreifen um die Mittellinie des Links +/- 8 m (Trassenbreite) 

Link 101530206, 101530207 (Telefónica) 
 max. Bauhöhe 22 m 
 Schutzstreifen um die Mittellinie des Links +/- 9 m (Trassenbreite). 

Link 101552398 (Telefónica) 
 max. Bauhöhe 32 m 
 Schutzstreifen um die Mittellinie des Links +/- 4 m (Trassenbreite). 

Sämtliche geplanten Konstruktionen und notwendigen Baukräne dürfen nicht in 
die Richtfunktrassen ragen. 

 
9. Hinweise 
 
  Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen,  
  Erlasse und DIN-Vorschriften) können im Rathaus Quickborn, Fachbereich 

 Stadtentwicklung, Rathausplatz 1, 25451 Quickborn eingesehen werden. 

Satzung der Stadt Quickborn über den Bebauungsplan Nr.104 B "Bahnstraße / Lerchenweg"
für das Gebiet südlich der Bahnstraße und westlich des Lerchenweges

Aufgrund des §10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt durch Gesetz vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert, i. V. m. §§ 233 und 245c BauGB sowie nach
§ 84 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) in der gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom 18.12.2017 folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr.104 B "Bahnstraße / Lerchenweg" der Stadt
Quickborn für das Gebiet südlich der Bahnstraße und westlich des Lerchenweges,
bestehend aus der Planzeichnung -Teil A und dem Text -Teil B, erlassen:

Es gilt die BauNVO in der aktualisierten Fassung von 1990.

Planzeichnung - Teil A
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